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Arbeitgebern einen Anspruch auf Erstattung der fortgewährten Leistungen. 
oder Dienst im Katastrophenschutz leisten. Beide Gesetze geben privaten 
schriften über die Lohnfortzahlung an Arbeitnehmer, die Feuerwehrdienst 
Gesetz über die Erweiterung des Katastrophenschutzes (KatSG) enthalten Vor- 

1. Das Bayerische Feuerwehrgesetz (BayFwG) und das vom Bund erlassene 

4. 

fang nicht berechenbar oder rein kalkulatorisch sind oder weil sie lediglich eine 
gen handelt, die nicht Entgelt für eine Arbeitsleistung sind, weil sie in ihrem Um-
trophenschutz ausgefallenen Arbeitsleistung abhängt, weil es sich um Leistun-
nicht von der durch die Teilnahme am Feuerwehrdienst oder am Dienst im Katas-
Diese Leistungen sind nicht erstattungsfähig, weil die Leistungsverpflichtung 
– 
– 
– 
– 

allgemeine Belastung des Betriebes (z. B. aus sozialem Grunde) darstellen. 

sonstige lohngebundene Unkosten, die der betrieblichen Kalkulation dienen.
allgemeine Aufwendung für die Berufsausbildung 
Aufwand für Ausfalltage 
Krankenversicherungsbeiträge für Schlechtwettergeldempfänger 

Bayerisches Feuerwehrgesetz vom 23. Dezember 1981 (GVBl S. 526), 

Rechtsgrundlagen 
4.1 

ge Krankheit weitergewährt, wenn die Arbeitsunfähigkeit auf den Feuerwehr-
aufgrund gesetzlicher Vorschriften während einer Arbeitsunfähigkeit infol-

2. 
zur Bundesanstalt für Arbeit, das er gemäß Art. 9 Abs. 1 Satz 4 leistet, 

1. 
Dem privaten Arbeitgeber ist auf Antrag von der Gemeinde zu erstatten 

Art. 10   Erstattungsansprüche von Arbeitgebern 

(2) – (4) ... 

tungen und Zulagen fortzuzahlen, das sie ohne Teilnahme am Feuerwehrdienst 
Zeiten im Sinn des Satzes 2 das Arbeitsentgelt einschließlich aller Nebenleis-
zulässt, dem Arbeitgeber rechtzeitig mitzuteilen. Dieser ist verpflichtet, ihnen für
tung nicht verpflichtet. Ihre Abwesenheit haben sie, wenn es die Dienstpflicht 
dienst und für einen angemessenen Zeitraum danach sind sie zur Arbeitsleis-
sätzen, Ausbildungsveranstaltungen, Sicherheitswachen und am Bereitschafts-
Während des Feuerwehrdienstes, insbesondere während der Teilnahme an Ein-
beitsverhältnis sowie in der Sozial- und Arbeitslosenversicherung erwachsen. 

(1)  Arbeitnehmern dürfen aus dem Feuerwehrdienst keine Nachteile im Ar-

Art. 9   Lohnfortzahlungs- und Erstattungsansprüche
zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Dezember 2002 (GVBl S. 962) – Auszug:

von Feuerwehrdienstleistenden

erzielt hätten. 

dienst zurückzuführen ist. 

das Arbeitsentgelt, das er einem Arbeitnehmer, der Feuerwehrdienst leistet,

das Arbeitsentgelt einschließlich der Beiträge zur Sozialversicherung und 

gangen oder von dem Arbeitnehmer an ihn abzutreten ist. Der Forderungsüber-
selben Umfang abtritt, in dem er kraft Gesetzes oder Vertrages auf ihn überge-
Satz 1 Nr. 2 nur verpflichtet, wenn ihr der Arbeitgeber diesen Anspruch in dem-
die Arbeitsunfähigkeit entstanden ist, so ist die Gemeinde zur Erstattung nach
Schadensersatz wegen des Verdienstausfalles beanspruchen, der ihm durch 
Kann der Arbeitnehmer aufgrund gesetzlicher Vorschriften von einem Dritten 

gang kann nicht zum Nachteil des Arbeitnehmers geltend gemacht werden. 

1968 (BGBl I S. 776), zuletzt geändert durch Art. 77 der Verordnung vom 
4.2 

31. Oktober 2006 (BGBl I S. 2407) – Auszug: 

Gesetz über die Erweiterung des Katastrophenschutzes vom 9. Juli 

         § 9   Rechtsverhältnisse der Helfer im Katastrophenschutz 

Krankheit weiterleisten, wenn die Arbeitsunfähigkeit auf den Dienst im Katastro- 
auf Grund der gesetzlichen Vorschriften während einer Arbeitsunfähigkeit infolge 
erstatten. Ihnen ist auch das Arbeitsentgelt zu erstatten, das sie Arbeitnehmern 
sieben Stunden innerhalb von zwei Wochen für die gesamte Ausfallzeit zu 
sorgung bei einem Ausfall von mehr als zwei Stunden am Tag oder von mehr als 
sicherung und zur Bundesagentur für Arbeit sowie zur betrieblichen Altersver- 
das weitergewährte Arbeitsentgelt einschließlich ihrer Beiträge zur Sozialver- 
durch den Dienst im Katastrophenschutz nicht berührt. Privaten Arbeitgebern ist 
Arbeitslosenversicherung sowie in der betrieblichen Altersversorgung werden 
von der Arbeitsleistung freigestellt. Versicherungsverhältnisse in der Sozial- und 
Weitergewährung des Arbeitsentgelts, das sie ohne die Teilnahme erhalten hätten, 
Ausbildungsveranstaltungen teil, so sind sie für die Dauer der Teilnahme unter 
erwachsen. Nehmen Arbeitnehmer während der Arbeitszeit an Einsätzen oder 
Sozial- und Arbeitslosenversicherung sowie in der betrieblichen Altersversorgung 
schutz und aus diesem Dienst keine Nachteile im Arbeitsverhältnis und in der 

(2)  Arbeitnehmern dürfen aus ihrer Verpflichtung zum Dienst im Katastrophen-

phenschutz zurückzuführen ist. Arbeitnehmer im Sinne dieser Bestimmungen 

…

Merkblatt für den Arbeitgeber 

 Feuerwehrdienst oder dem Dienst im Katastrophenschutz
zum Antrag auf Erstattung der fortgewährten Leistungen im Zusammenhang mit dem
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Zuschläge, vermögenswirksame Leistungen des Arbeitgebers 
und Akkordlohn, Mehrarbeits- und Überstundenvergütung einschließlich der 

– 

ist nach beiden Gesetzen gleich. 

sieben Stunden innerhalb von zwei Wochen betragen hat. Das BayFwG kennt 
erst hat, wenn der Arbeitsausfall mehr als zwei Stunden am Tag oder mehr als 
geber einen Anspruch auf Ersatz fortgewährter Leistungen nach dem KatSG 
Gesetzen zum Teil voneinander ab. Wichtigster Unterschied ist, dass der Arbeit-

deren Feuerwehr er angehört, 
– 
zu richten

Stadt, in deren Gebiet die Einheit stationiert ist, der der Arbeitnehmer angehört. 
Kreisverwaltungsbehörde.

– 

eine solche Einschränkung nicht. 

Die fortgewährten Leistungen werden nur auf 

3.1 

3. 

2. 

Geldlohn, z. B. Gehalt, Stunden-, Tages-, Wochen- und Monatslohn, Schicht-

wenn der Arbeitnehmer Feuerwehrdienst geleistet hat, an die 

wenn der Arbeitnehmer Dienst im Katastrophenschutz geleistet hat, an die

Der 

Die 

Zum erstattungsfähigen Arbeitsentgelt gehören folgende Leistungen: 

Antrag erstattet. Der Antrag ist 

Gemeinde, 

Zuständig ist das Landratsamt oder die kreisfreie 

Leistung ein unmittelbarer Anspruch gegen den Arbeitgeber oder gegen einen 
und den Lohn des Arbeitnehmers gebunden ist und diesem aufgrund der 
Gruppenversicherung), wenn die Leistung des Arbeitgebers an die Person 
schließlich der Versorgungseinrichtungen des Baugewerbes (Pensions-, 

– 
ches Urlaubsgeld (Urlaubsgratifikation), Treueprämie, Anwesenheitsprämie

– 
deren Umstände entstehen, unter denen er arbeitet
ten (Aufwendungen) decken sollen, die dem Arbeitnehmer wegen der beson-
dienst- und Frostzulage, soweit sie Lohnbestandteile sind, also nicht Unkos-

– 

Satz 4 BayFwG oder des § 9 Abs. 2 Sätze 1 und 2 KatSG berechtigt wäre, 
in Betracht, wenn der Arbeitgeber ohne die Vorschrift des Art. 9 Abs. 1 
(z. B. für ein Jahr) oder nur gelegentlich gewährt, so kommt eine Erstattung nur 
Leistungen handelt; werden die Sachbezüge für einen längeren Zeitraum  
lich, wöchentlich, monatlich) wiederholte und fortlaufend zum Lohn gewährte 

– 

den Sachlohn zu versagen oder zu kürzen

Versicherungsträger erwächst

Leistungen für die zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung ein-

Gratifikationen und Prämien, insbesondere Weihnachtsgratifikation, zusätzli-

Lohnzulagen, z. B. Gefahren-, Erschwernis-, Schmutz-, Spätdienst-, Fahr-

Sachlohn (Deputatleistungen), soweit es sich um in kurzen Zeiträumen (täg-

das Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräf-
– 

te für Arbeitssicherheit)

Beiträge für den betriebsärztlichen Dienst an Berufsgenossenschaften (vgl. 

Bundesagentur für Arbeit. Dazu gehören u. a. auch: 
– 

3.2 

Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherung 

Erstattungsfähig sind auch die Beiträge zur Sozialversicherung und zur 

so ist die Veranstaltung als ein den Urlaub störendes Ereignis zu behandeln. 
Arbeitnehmer seine Teilnahme dem Arbeitgeber rechtzeitig vorher mitgeteilt, 
ganztägige Ausbildungsveranstaltung während des Urlaubs statt und hat der 

– 

gelten als Arbeitstage, für die Arbeitsentgelt gewährt und erstattet wird.) 
zugewähren. Die Tage, an denen die Ausbildungsveranstaltung stattfindet, 
Die durch die Ausbildungsveranstaltung ausfallenden Urlaubstage sind nach-

behindertenausgleichsabgabe) 
– 
– 

Regelung der Lohnzahlung an Feiertagen 
– 
– 

3.3 
Urlaubsentgelt nach § 11 des Bundesurlaubsgesetzes (Findet eine mindestens

Kosten der Beschäftigung Schwerbehinderter (insbesondere die Schwer-
Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung

Aufwand für Lohnzahlungen an Feiertagen aufgrund des Gesetzes zur 
Aufwandsentschädigungen (Spesen) 

Folgende Leistungen gehören nicht zum erstattungsfähigen Arbeitsentgelt: 

tes im Krankheitsfall
– 
– 

Umlage gemäß § 14 des Gesetzes über die Fortzahlung des Arbeitsentgel-
Bergmannsprämien gemäß § 4 des Gesetzes über Bergmannsprämien

Die entsprechenden Vorschriften sind am Ende des Merkblatts abgedruckt.

Voraussetzungen der Erstattungsansprüche weichen nach den beiden 

Umfang des Anspruchs auf Erstattung der fortgewährten Leistungen 

sind Angestellte und Arbeiter sowie die zu ihrer Ausbildung Beschäftigten. Die 
Sätze 1 und 2 gelten für Beamte und Richter, die Sätze 4 und 5 gelten für die 
bei der Deutschen Post AG, der Deutschen Postbank AG und der Deutschen 
Telekom AG beschäftigten Beamten entsprechend. 
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